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Haftungsbescheid… vom… für Frau/Herrn ...
St.-Nr.: .../hier: Einwendungsausschluss bei Haftung des Geschäftsführers einer GmbH - § 166 AO
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den oben genannten Bescheid lege ich hiermit form- und fristgerecht Einspruch ein und beantrage im Namen und in Vollmacht des Einspruchsführers, 

den angefochtenen Haftungsbescheid ersatzlos aufzuheben.    

Begründung:
Der angefochtene Haftungsbescheid ist rechtswidrig und verletzt den Einspruchsführer in seinen Rechten. 

Sie haben den Einspruchsführer zu Unrecht auf der Grundlage der §§ 191, 69, 34 AO als Geschäftsführer einer zwischenzeitlich insolventen GmbH in Haftung genommen. Rechtlich ist der Einspruchsführer als Geschäftsführer nicht verpflichtet gewesen im Falle der Anzahlung bei später nicht erfolgter Ausführung der Lieferung die Vorsteuer zu berichtigen. 

Zudem sind die von Einspruchsführer als Haftungsschuldner vorgebrachten Einwendungen bei unanfechtbarer Umsatzsteuerfestsetzung auch nicht nach § 166 AO ausgeschlossen. Die durch § 166 AO angesprochenen Personen verlieren vielmehr nur die Einwände, die sie im Rechtsbehelfsverfahren gegen den Steuerbescheid geltend machen konnten. Nicht erfasst werden durch § 166 AO insbesondere die Einwendungen, die nicht an die Besteuerungsgrundlagen im bestandskräftig gewordenen Steuerbescheid anknüpfen. Dies sind eigenständige Einwendungen gegen die haftungsrechtlichen Voraussetzungen. Der Dritte kann sich daher stets und in vollem Umfang gegen seine Inanspruchnahme als Haftungsschuldner und die Ausübung des Entschließungs- und Auswahlermessens durch das FA wenden. Deshalb bleiben ihm alle Einwände erhalten, welche die eigene Inanspruchnahme betreffen. Ihm wird insbesondere nicht der Einwand abgeschnitten, es fehle eine vorwerfbare Pflichtwidrigkeit oder seine Inanspruchnahme sei ermessensfehlerhaft.

Da diese streitentscheidenden Rechtsfragen aktuell Gegenstand eines beim BFH unter dem Az. V R 41/25 geführten Revisionsverfahrens sind (Zulassung durch FG; Vorinstanz: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 27.2.2025 - 9 K 9146/21) gehe ich davon aus, dass das Einspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung durch den BFH zwangsweise ruht (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO). 


Mit freundlichen Grüßen
Steuerberater/-in
